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See the notice on TED website 262713-2017 - Result
Germany-Meckenheim: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJ S 128/2017 07/07/2017
Contract award notice for contracts in the field of defence and security
Services

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

Name and addresses
Official name: BWI Informationstechnik GmbH

: Vergabestelle, Auf dem Steinbüchel 22Postal address
: MeckenheimTown

: 53340Postal code
: GermanyCountry

: BWI Informationstechnik GmbH, VergabestelleContact person
 E-mail: bwi.fp.ausschreibungen-bwi-it@bwi-it.de

: +49 2225988-4132Telephone
: +49 2225988-4157Fax

Internet address(es):
General address of the contracting authority/entity: https://www.bwi-it.de

Type of the contracting authority
Other: In-House-Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland nach § 108 GWB

Main activity
Other: IT-Betriebs- und Dienstleistungen für die Bundesrepublik Deutschland

Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

Description

Title
Etablierung einer Private Cloud Bundeswehr bei der BWI auf Basis von Microsoft 
Technologien.

Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 13: Computer and related services
Main site or place of performance: Hauptsitz des Auftraggebers und dessen Standorte 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
NUTS code DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Short description of the contract or purchase(s)
Aufbau und Betrieb einer eigenen Cloud Umgebung auf Basis von Microsoft Technologien mit 
eigener technischer Basis und Infrastruktur bei der Bundeswehr. Hierzu ist die technische 
Basis zu identifizieren und als Entscheidungsgrundlage in technischer, wirtschaftlicher, 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/262713-2017
mailto:bwi.fp.ausschreibungen-bwi-it@bwi-it.de?subject=TED
https://www.bwi-it.de
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organisatorischer und prozessualer Hinsicht aufzubereiten. Ziel ist es, auf der Grundlage eines 
zukünftigen Einsatzes von Cloud-Technologien wiederum zu einer Umsetzung im Rahmen 
eines einheitlichen Gesamtsystems zu gelangen.

CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

Type of procedure
Negotiated without publication of a contract notice
Justification for the award of the contract without prior publication of a call for competition in 
the Official Journal of the European Union
Directive 2009/81/EC
1) Justification for the choice of the negotiated procedure without publication of a call for 
competition in accordance with Article 28 of Directive 2009/81/EC
The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for 
the following reason: , technical protection of exclusive rights, including intellectual property 
rights

Die Leistungen betreffen solche Inhalte, die sich im technischen Leistungskern der Produkte 
und Leistungen des Herstellers Microsoft befinden. Im Zuge der beauftragten Untersuchungen 
geht es darum, diejenigen technischen Anpassungs- und Ergänzungsanforderungen zu 
identifizieren, die als Voraussetzung für eine mögliche spätere Nutzung von Cloud-
Technologien und Produkten des Herstellers Microsoft für eine PrivateCloud der Bundeswehr 
zu erfüllen sind. Bereits die Identifikation dieser in Zukunft erforderlichen 
Produktverbesserungen und von Neu- bzw. Anpassungs- oder Ergänzungsentwicklungen 
betrifft die technisch-systemische Auslegung und deren Abbildung in Software-Code bzw. 
entsprechenden Prozessen und Organisationsanwendungen. Damit ist bereits im Rahmen der 
anstehenden Untersuchungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie der Bereich der 
Anpassung vorhandener Produkte bzw. Leistungen im Rahmen eines bestehenden 
Anpassungsrahmens als Leistung eines System- bzw. Anwendungspartners überschritten. 
Der technische und rechtliche Schutzbereich bestehender Ausschließlichkeitsrechte ist 
betroffen. Die Leistungen überschreiten den Rahmen dessen, was im Rahmen eines 
üblicherweise an Nutzer erteilten nicht-ausschließlichen Nutzungsrechtes erfasst ist. Auch 
derjenige technische Rahmen, der im Verhältnis zwischen Hersteller und Systempartner zur 
Ausnutzung an den Systempartner delegiert ist, wird überschritten. Damit scheiden Leistungen 
durch Lizensierungs-, Dienstleistungs- oder Cloud-Partner aus objektiven Gründen aus. Die 
hier betrachteten Leistungen werden im Rahmen eines zukünftigen, auf einer inkrementellen 
Vorgehensweise beruhenden Gesamtplanes dazu dienen, je nach den zu treffenden 
Entscheidungen in Zukunft anfallende „echte“ Entwicklungsleistungen zu veranlassen. Diese 
Leistungen betreffen den technologischen Kern; Kenntnisse über diesen Kern und 
Fähigkeiten, diesen Kern in der Tiefe anzupassen bzw. durch Anpassungsentwicklungen zu 
ergänzen, liegen nur beim Entwickler und Inhaber aller Ursprungsrechte vor. Damit sind die 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c) VSVgV vor. Die gesetzlichen 
Anforderungen des § 119 Abs. 2 Satz 2 GWB zur Wahl der Vergabeart des 
Verhandlungsverfahrens ohne vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb sind somit ebenfalls 
erfüllt.
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IV.2. Award criteria

Award criteria
Lowest price

Information about electronic auction

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority
5036/DienstleistungsRV PrivCloudBw

Previous publication concerning this procedure
no

Section V: Award of contract

Date of conclusion of the contract
3.7.2017

Information about tenders
Number of tenders received: 1

Name and address of the contractor
Official name: Microsoft Deutschland GmbH

: Walter-Gropius-Straße 5Postal address
: MünchenTown

: 80807Postal code
: GermanyCountry

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

: Villemombler Straße 76Postal address
: BonnTown

: 53123Postal code
: GermanyCountry

 E-mail: poststelle@bundeskartellamt.de
: +49 22894990Telephone

: +49 2289499163Fax
: Internet address http://www.bundeskartellamt.de

mailto:poststelle@bundeskartellamt.de?subject=TED
http://www.bundeskartellamt.de
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VI.3.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 
behauptete
Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
zur
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber
gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in
den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung
der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1
Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
5.7.2017


